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Änderungssatzung zur 10. Änderung Bebauungsplan „Erweiterte Siedlung“, Gemarkung Bern-
ried gemäß § 13 BauGB 

Die Gemeinde Bernried erlässt aufgrund der §§ 1a, 2 Abs. 1, 9, 10 und 13 Baugesetzbuch (BauGB), 
der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO), der Bayerischen Bauordnung 
(BayBO), des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO ) und der Verordnung über 
die Ausarbeitung der Bauleitpläne sowie über die Darstellung des Planinhaltes (Planzeichenverord-
nung) -  jeweils  in  der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses gültigen Fassung - diese Bebau-
ungsplanänderung im vereinfachten Verfahren als 

 

SATZUNG 

A.    Änderung  

§ 1   Die 10. Änderungssatzung zum Bebauungsplan „Erweiterte Siedlung“, Gemarkung Bernried, vom 
09.03.2023, wird unter § 1  A) wie folgt geändert:  

1. In Ziff. 3 wird nach dem letzten Satz noch folgender Text ergänzt:  „ ....., wobei aber der Hö-
henversatz max. 1,00 m betragen darf, der Versatz in der Tiefe max. 1,50 m.“ 

2. in Ziff. 6 letzter Satz ..... zulässig: „II, Haustyp: max. 2 Vollgeschosse ohne Kniestock und 

in Ziff. 7 zweite Zeile „Haustyp: max. 2 Vollgeschosse ohne Kniestock“ wird das Wort „ohne“ 
in „mit“ Kniestock geändert. 

3. In Ziff. 8 werden im 2. Satz nach „I+D“ die Worte „und II“ ergänzt.  

Damit sind Zwerchgiebel auch bei der Bauweise II zulässig, einschließlich der bisher schon 
getroffenen Einschränkungen.  

4. Hinweis: Nach Durchführung des Änderungsverfahrens wird die 10. Änderung einschließlich 
der nunmehr vorgenommenen Präzisierung erneut bekannt gemacht und ersetzt den bisheri-
gen Text. Der Entwurf hierfür ist klarstellend dieser Änderungssatzung beigefügt.  

 

§ 2  Die übrigen Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplans „Erweiterte Siedlung“ ein-
schließlich der bisherigen zehn Änderungen gelten weiter, sofern durch diese Änderungssatzung 
keine Änderung erfolgt. 

 

§ 3  In Kraft treten 

Nach § 10 Abs. 3 BauGB i.V.m. Satz 4 BauGB tritt die Satzungsänderung mit der Bekanntma-
chung des Satzungsbeschlusses in Kraft. 
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Verfahrensvermerke 
 
1.   Der Gemeinderat Bernried hat in der Sitzung vom 07.12.2023 die Änderung der 10. Änderungs-

satzung zum  Bebauungsplans „Erweiterte Siedlung“, Gemarkung Bernried gemäß § 13 BauGB 
im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB beschlossen. 

2.  Die Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2  2. Halbsatz und Nr. 3 
BauGB i.V. mit § 3 Abs. 2 BauGB für den Vorentwurf der Änderung in der Fassung vom 
18.12.2023 hat in der Zeit vom 27.12.2023 bis 30.01.2024 stattgefunden. 

3.  Den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde gem. § 13 Abs. 2 
Nr. 3 BauGB mit Schreiben vom ....12.2023 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.  

4.    Die Gemeinde hat laut Beschluss des Gemeinderats vom .......02.2024, die Bebauungsplanän-
derung gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 18.12.2023 als Satzung beschlossen.  

5.   Ausfertigung der Satzung: 
 
 ..................................................... den    .............................. 
            Gemeinde 
 
 .............................................                   ................................................................... 
                      (Siegel)                                            Dr. Malterer, Erster Bürgermeister 
 
6.    Die Änderungssatzung zur 10. Änderung wurde bekannt gemacht am .........2024  gem. § 10 

Abs. 3 Satz 1 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. 
Die Satzungsänderung ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 
und 2, sowie Abs. 4 und § 215 Abs. 1 BauGB wurde hingewiesen. 
Die Satzung einschließlich Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in 
der Gemeinde Bernried zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt Auskunft 
erteilt.  

 ..........................................  den........................ 
  Gemeinde 
 
 .........................................            ..................................................................... 
                (Siegel)                               Dr. Malterer, Erster Bürgermeister 
 

Gemeinde Bernried a. Starnberger See – Änderungssatzung zur 10. Änderung  
„Erweiterte Siedlung“, Gemarkung Bernried gemäß § 13 BauGB 
 
 
 
Stand:  18.12.2023 
 
 
 
Städtebau:              
Dipl.Ing. Rudolf Reiser, Architekt, Regierungsbaumeister      
Aignerstraße  29           81541 München  
Tel. 089/695590 • Fax. 089/ 6921541 / 51877446 E-Mail: staedtebau.reiser@t-online.de  
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B. Begründung gem. § 9 Abs. 8 BauGB i.V. mit § 13 Abs. 1 BauGB 

Der Bebauungsplan „Erweiterte Siedlung“, ist seit 17.07.1991 in Kraft.  

Der Bebauungsplan „Erweiterte Siedlung“ wurde bisher zehnmal geändert.  

Die 10. Änderung wurde 2023 durchgeführt.  

Sie wird hiermit in einer gesonderten Änderungsatzung betreffend die Kniestöcke und die 
Zwerchgiebel geringfügig ergänzt und präzisiert. 

 

Begründung der Änderungssatzung der 10. Änderung 
Zulässigkeit von Kniestöcken 

Nach Erhöhung der Wandhöhen auf max. 7,50 m werden bei der üblichen Stockhausbebau-
ung regelmäßig auch Kniestöcke entstehen. Daher ist das Wort „ohne“ Kniestock in der bis-
herigen 10. Änderung nicht sachgerecht und wird in „mit“ Kniestock geändert. Bei den vor-
handenen flachen Dachneigungen und der gewünschten Innenentwicklung und Nachverdich-
tung ist der Ausbau der Dächer durch die größere Wandhöhe von 7,50 m auch möglich und 
städtebaulich wünschenswert im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden 
und der vorrangigen Innenentwicklung. 

 

Unterschiedliche Wandhöhen von Doppelhaushälften („Höhenversatz“) und Versprünge im 
Grundriss 

Der Begriff des Doppelhauses ist planungsrechtlich durch eine umfangreiche Rechtsspre-
chung detailliert und geklärt (u.a. BVerwG Beschl. v. 13.11.2017 - 4 B 23/17, NVwZ 2018, 
176 [177 Rn. 10], BVerwG Beschl. v. 1.2.2016 - 4 BN 26.15, BeckRS 2016,Rn. J; BVerwG 
Urt. v. 19.3.2015 - 4 C 1 2/14, NVwZ 2015, 1769 [1770 Rn. 16]; Boeddinghaus in Boeddin-
ghaus/Grigoleit, BauNVO, 6. Aufl. 2014, § 22 Rn. 17).  

Um gegenseitige Beeinträchtigungen der jeweils anderen Haushälfte in Grenzen zu halten, 
wurde in Ziff. 3. festgesetzt, dass der Höhenversatz max. 1,00 m betragen darf, der Versatz 
in der Tiefe max. 1,50 m.  

Eine einseitige Aufstockung und damit ein entstehender Höhenversatz unterstützt das städ-
tebauliche Ziel, eine Nachverdichtung auch der einzelnen Haushälfte zu planen. Damit kann 
das Dachgeschoss besser ausgebaut werden, und es können die heutige umfangreichere 
Wärmedämmung untergebracht werden.  

 

 

Zulässigkeit von Zwerchgiebeln 

In der Begründung zur 10. Änderung des Bebauungsplans „Erweiterte Siedlung“ ist auf Seite 
5 achter Absatz, letzter Satz bisher enthalten: „Bei der Bebauung II sind Zwerchgiebel unzu-
lässig.“ 
Dieser Satz wird nunmehr in der Änderungssatzung gestrichen, um die entstehenden Dach-
geschosse, die lt. Satzung keine Vollgeschosse sein dürfen, besser belichten zu können. Die 
nunmehr auch bei der Bauweise II zulässigen Zwerchgiebel werden jedoch in den Abmes-
sungen beschränkt wie bisher schon bei der Bauweise I+D. 
 

Verfahren 
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Die geringfügigen Änderungen und Ergänzungen werden auf der Rechtsgrundlage des § 13 
BauGB im vereinfachten Verfahren durchgeführt. 

Nach Durchführung des Änderungsverfahrens wird die 10. Änderung erneut bekannt ge-
macht einschließlich der geringfügigen Änderungen und Präzisierungen. 

 

 

 

 
Stand:   18.12.2023  
 
 
Städtebau:              
Dipl.Ing. Rudolf Reiser, Architekt, Regierungsbaumeister 
Aignerstraße  29           81541 München  
Tel. 089/695590 • Fax. 089/ 6921541 / 51877446 E-Mail: staedtebau.reiser@t-online.de  


